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VERORDNUNG (EG) Nr. 556/2001 DER KOMMISSION
vom 21. März 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2316/1999 mit Durchführungsbestimmungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates zur Einführung einer Stützungsregelung für Erzeuger
bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen hinsichtlich der Flächenstilllegung und der Liste

beihilfefähiger Flachs- und Hanfsorten

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 zur Einführung einer Stützungsregelung für
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1672/2000 (2),
insbesondere auf Artikel 9,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnug (EG) Nr. 2316/1999 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2860/2000 (4), wurden die Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 hinsicht-
lich der Voraussetzungen für die Gewährung von
Flächenzahlungen für bestimmte Kulturpflanzen und die
Voraussetzungen für die Flächenstilllegung festgelegt.

(2) Gemäß Artikel 18 werden Zahlungen für stillgelegte
Flächen nur für Flächen gewährt, die im Vorjahr für
Erntezwecke bebaut wurden, bereits im Rahmen der
Verordnung (EG) Nr. 1251/1999 stillgelegt waren oder
in Anwendung der Verordnungen über die Entwicklung
des ländlichen Raums nicht zur Erzeugung von landwirt-
schaftlichen Kulturpflanzen genutzt oder aufgeforstet
worden sind.

(3) Die Anwendung dieser Bedingungen hat angesichts der
Zeit, die seit der Einführung vergangen ist, an Bedeutung
verloren. Die Kontrolle dieser Bestimmungen ist mit
erheblichem Aufwand verbunden, der in keinem
Verhältnis zum Ziel der Maßnahme steht. Im Interesse
der Vereinfachung der Regelung sind diese Einschrän-
kungen daher zu streichen.

(4) Neue Faserflachs- und Faserhanfsorten können als beihil-
fefähig betrachtet werden. Sie sind in die Liste der beihil-
fefähigen Sorten in Anhang XII der Verordnung (EG) Nr.
2316/1999 aufzunehmen.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 2316/1999 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 18 erhält folgende Fassung:

„Artikel 18

Als ‚Flächenstilllegung‘ gilt die Brachlegung von Flächen, für
die Flächenzahlungen im Sinne des Artikels 7 der Verord-
nung (EG) Nr. 1251/1999 gewährt werden können.“

2. In Anhang XII Nummer 1 werden die Faserflachssorten
„Adélie“ und „Caesar Augustus“ eingefügt.

3. In Anhang XII Nummer 2a wird die Faserhanfsorte „Uso 31“
eingefügt.

4. In Anhnag XII Nummer 2b wird die Faserhanfsorte „Delta-
llosa“ eingefügt und die Sorte „Uso 31“ gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem Wirtschaftsjahr 2001/02.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 21. März 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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